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Nr. 103 Hinweise zur Durchführung der missio-Aktion 
zum Sonntag der Weltmission am 25. Oktober 
2020

Köln, 15. Juli 2020

Am 25. Oktober begehen wir in Deutschland den Sonntag der
Weltmission, der in diesem Jahr im Zeichen der Initiative
„Frieden leben“ der deutschen katholischen Werke und Diöze-
sen steht. Mit dem Leitwort „Selig, die Frieden stiften“ (Mt
5,9) aus der Bergpredigt legt missio den Fokus auf Solidarität
und sozialen Frieden. Aufgrund der weltweiten Covid 19-Kri-
se wird vieles anders sein. 

Schwerpunktregion Westafrika
Im Mittelpunkt der missio-Aktion steht die Kirche in West-
afrika. Viele Länder dieser Region gehören schon heute zu den
ärmsten der Welt. Das Gesundheitswesen ist oft mangelhaft
und einer Pandemie in keiner Weise gewachsen. Probleme bei
der Lebensmittelversorgung und die Einschränkung der Bewe-
gungsfreiheit lassen besonders in den fragilen Staaten Unruhen
befürchten. Schon vor Corona wurde das friedliche Miteinan-
der von Gewalt und terroristischen Anschlägen erschüttert.
Die Kirche vor Ort ist vor große Herausforderungen gestellt
und geht, so gut sie kann, auf die medizinischen und pastora-
len Bedürfnisse der Menschen ein. 

Der diesjährige Weltmissionssonntag bietet die Möglichkeit,
solidarisch zu sein und zu zeigen, dass niemand alleine ist. mis-
sio stellt Partnerinnen und Partner vor, die an der Seite von
Menschen in Not stehen und sich unermüdlich für Verständi-
gung, soziale Gerechtigkeit und ein friedliches Miteinander
einsetzen.

Eröffnung der missio-Aktion
Die bundesweite missio-Aktion 2020 startet voraussichtlich
mit einem Festwochenende vom 2. bis 4. Oktober im Bistum
Mainz. In einem feierlichen Pontifikalamt im Hohen Dom St.
Martin zu Mainz eröffnet Bischof Peter Kohlgraf am 4. Okto-
ber offiziell den Monat der Weltmission.

missio-Aktion in den Gemeinden
• Im August wird die Informationsmappe zum Welt-

missionssonntag an alle Pfarrgemeinden geschickt.

• Anfang September folgt der Versand der bestellten
Materialpakete. 

• Das Plakat wird bestimmt von dem Motiv eines Oliven-
zweigs. In den Blättern sind missio-Partnerinnen und
Partner zu sehen, die sich langfristig für das Wohlergehen
ihrer Mitmenschen einsetzen. Besonders in Krisenzeiten
sind sie Trostspender und Hoffnungsbringer. 

Bitte hängen Sie das Plakat gut sichtbar in Ihrer Gemeinde
aus. 

missio-Kollekte am 25. Oktober
Die missio-Kollekte findet am Sonntag der Weltmission, den
25. Oktober 2020, in allen Gottesdiensten (auch am Vora-
bend) statt. Das jeweilige Generalvikariat überweist die Spen-
den, einschließlich der später eingegangenen, an die missio-
Werke. Auf ausdrücklichen Wunsch der Bischöfe soll die Kol-
lekte zeitnah und ohne jeden Abzug von den Gemeinden über
die Bistumskassen an missio weitergeleitet werden. Eine pfar-
reiinterne Verwendung der Kollektengelder, z.B. für Partner-

schaftsprojekte, ist nicht zulässig. missio ist den Spendern
gegenüber rechenschaftspflichtig. Sobald das Ergebnis der Kol-
lekte vorliegt, sollte es der Gemeinde mit einem herzlichen
Dank bekannt gegeben werden.
Informationen und Kontakt
Weitere Informationen und Materialien sowie Veranstaltungs-
hinweise finden Sie auf www.missio-hilft.de/wms. 
Fragen zum Monat der Weltmission in den Diözesen beant-
wortet gerne die Bildungsabteilung bei missio:
Tel.: 0241-7507-263 oder post@missio-hilft.de. 
Über bestellungen@missio-hilft.de oder Tel.: 0241-7507-350,
Fax: 0241-7507-336 können Sie alle Materialien zum Welt-
missionssonntag direkt bestellen.

Nr. 104 Gebührenordnung für die Tätigkeit der amtlich 
bestellten Orgel- und Glockensachverständigen 
im Erzbistum Köln

Köln, 14. Juli 2020

Die in dem Bereich des Erzbistums Köln tätigen Orgel- und
Glockensachverständigen erbringen ihre Leistungen aufgrund
und nach Maßgabe der im Amtsblatt des Erzbistums Köln
2003, Nr. 3 veröffentlichten Regelung vom 01.01.2003. Für
die Glockensachverständigen gilt die im Amtsblatt 2003, Nr. 4
veröffentlichte Regelung vom 13.12.2002. Die Honorierung
der vorgenannten Sachverständigen richtet sich nach folgender
Gebührenordnung (zuletzt angepasst im Amtsblatt des Erzbis-
tums Köln 2011, Nr. 122, Seite 216 ff ):

1.0 Honorare
1.1 Beratungen 55,00 Euro/ Stunde
1.2 Ortstermine mit Beteiligten

nach Sachverständigenordnung
55,00 Euro / Stunde

1.3 Schriftliches Gutachten
(Zustand, Bestand, vorzunehmende
Arbeiten) 210,00Euro (Festgebühr)

1.4 Erstellung der Disposition
110,00Euro (Festgebühr)

1.5 Ausschreibungsvorbereitung
und Prüfung mit Vergabevorschlag,
je Angebot 5,00 Euro (Festgebühr)

1.6 Ausführungsüberwachung und
Abnahmevorbereitung 55,00 Euro / Stunde

1.7 Schriftliche Abnahmeempfehlung
110,00 Euro (Festgebühr)

1.8 Überprüfung von Pflegeverträgen
20,00 Euro (Festgebühr)

2.0 Nebenkosten
2.1 Telefon, Porto auf Nachweis
2.2 Fotokopien, etc. auf Nachweis
2.3 Fahrtkosten

öffentliche Verkehrsmittel zum Nachweis;
Privat-PKW – die km-Pauschale richtet 
sich nach den geltenden Steuerbestim-
mungen, derzeit: 0,30 Euro/km.

2.4 Teilnahme an Fachseminaren
Kostenerstattung für die genehmigte Teil-
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nahme an von Erzbistum anerkannten Fachta-
gungen (nach Maßgabe der Ordnung für die Be-
diensteten des Erzbischöflichen Generalvikaria-
tes Köln)

Die Honorierung schließt anfallende Versicherungsbeträge der
Sachverständigen im Rahmen einer dem Auftragswert angemes-
senen Haftpflicht- und Vermögensschadenhaftpflichtversiche-
rung ein. Eine Unfallversicherung wird seitens des Erzbischöf-
lichen Generalvikariates sichergestellt.
Die Sachverständigen haben die Honorare und Gebühren ord-
nungsgemäß zu versteuern. Fahrzeiten werden nicht nach Ziff.
1.0 honoriert. 
Honorare für Konzerte oder Führungen der Sachverständigen
fallen nicht unter diese Gebührenordnung.

Die vorstehende Gebührenordnung tritt am 01. August 2020 in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung vom 01. August
2011 (Amtsblatt des Erzbistums Köln 2011, Nr. 122, Seite 216
ff ) außer Kraft.

Nr. 105 Änderung der Richtsätze für die Gebühren-
zusammenstellung in Orgelpflegeverträgen im 
Erzbistum Köln

Köln, 14. Juli 2020

Die am 15. April 2003 im Amtsblatt des Erzbistums Köln 2003,
Nr. 115, Seite 91 f veröffentlichte und mit Datum vom 1. Mai
2003 in Kraft getretene Gebührenordnung über die Richtsätze
für die Gebührenzusammenstellung in Orgelpflegeverträgen,
geändert am 1. Februar 2004, veröffentlicht im Amtsblatt des
Erzbistums Köln 2004, Nr. 68, Seite 64 wird wie folgt geändert:

Der Richtsatz für den Grundpreis der Wartung (Wartung mit
Hauptstimmung, Wartung mit Teilstimmung und Wartung al-
lein) wird von 120 Euro um 40 Euro auf 160 Euro erhöht.

Der Richtsatz für den Zuschlag je zu stimmendem Register bei
der Wartung mit Hauptstimmung wird von 23 Euro um 7 Euro
auf 30 Euro erhöht.

Der Stundensatz für einen vom Auftragnehmer gestellten Tasten-
halter wird von 25 Euro/Stunde um 5 Euro/Stunde auf 30 Eu-
ro/Stunde erhöht.

Die Änderung der Richtsätze tritt am 01.08.2020 in Kraft.

Nr. 106 Ernennung zum Orgelsachverständigen für das 
Erzbistum Köln

Köln, 6. Juli 2020

Der Generalvikar hat Herrn Meik Impekoven, Pfarrei St. Ste-
phan, Bachemer Straße 104a, 50931 Köln, vom 1. Juli 2020 bis
30. Juni 2025 zum Orgelsachverständigen für das Erzbistum
Köln ernannt.

Nr. 107 Termine Erwachsenenfirmung 2020

Köln, 22. Juni 2020

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie
musste die Erwachsenenfirmung am Pfingstsamstag ausfallen.
Dieser bistumsweite Termin wird nun in vier dezentralen Veran-
staltungen nachgeholt.

Die Erwachsenenfirmung im Hohen Dom zu Köln findet statt
am Samstag, 19. September 2020, 18:30 Uhr. Firmspender ist
Weihbischof Ansgar Puff.
Eine vorherige Einstimmung zum Gottesdienst wird es gegen
16.00 Uhr im Domforum geben. 

Die Vorbereitungskurse der KGI Fides Köln für diesen Firmter-
min sind ausgebucht. 
Der nächste Abendkurs bereitet auf die Erwachsenenfirmung in
Wuppertal am 20. November 2020 vor. Kurstermine:
1.10.2020/15.10.2020/22.10.2020/29.10.2020/5.11.2020/
12.11.2020/17.11.2020
Weitere Informationen zur Vorbereitung und Anmeldung wer-
den auf der Internetseite der KGI Fides Köln bereitgestellt:
http://www.fides.koeln/firmung/

In Bonn findet die Erwachsenenfirmung am Freitag, 11. Sep-
tember 2020, 18 Uhr in St. Remigius statt. Firmspender ist
Weihbischof Ansgar Puff.
Angeboten werden die Vorbereitungswochenenden vom 28. -
30. August oder vom 4. - 6. September 2020 im Münster-Carré
Bonn. Anmeldung bei Gabriele Althen-Höhn, KGI Fides Bonn:
gabriele.althen-hoehn@katholisch-bonn.de, Tel. 0228-9858 863

Die Erwachsenenfirmung in Düsseldorf findet am Freitag,
18. September 2020, 18 Uhr in der Marienkirche (St. Mariä
Empfängnis, Oststr. 42, 40211 Düsseldorf ) statt. Firmspender
ist Weihbischof Dr. Schwaderlapp.

Die Vorbereitungstermine sind geplant am 17.8.2020/
24.8.2020/31.8.2020, jeweils 19.30 Uhr in der KGI Fides-Stelle
Hohenzollernstr. 22, 40211 Düsseldorf. Anmeldung über Pater
Athanasius Spies, KGI Fides Düsseldorf, Tel. 0211-9069 037,
athanasius.spies@gmx.de.

Die Erwachsenenfirmung in Wuppertal findet am 20. Novem-
ber 2020, 18.30 Uhr in St. Laurentius statt. Firmspender ist Erz-
bischof Rainer Maria Kardinal Woelki. Die Einstimmung auf die
Firmfeier beginnt gegen 17 Uhr.

Der Vorbereitungskurs beginnt am 14. Oktober 2020, 19 Uhr
im Kath. Stadthaus, Laurentiusstr. 7, 42103 Wuppertal
(1. Etage). Weitere Informationen finden Sie in Kürze auf
www.kgi-wuppertal.de. Anmeldung zum Firmkurs bei der KGI
Fides Wuppertal, Tel. 0202-4296 9674.

Aufgrund der beschränkten Personenzahlen in den Kirchen wer-
den Pfarrer, die einzelne erwachsene Firmbewerber vorbereiten,
gebeten, diese direkt beim Erzb. Generalvikariat, Referat Kate-
chese und Sakramentenpastoral, Diakon Tobias Wiegelmann
(Tel. 0221-1642 1803, tobias.wiegelmann@erzbistum-koeln.de)
zu melden. Dort wird die Teilnahme an einem Firmtermin nach
der Anzahl der verfügbaren Plätze koordiniert.


